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Vermiet-Bedingungen

Präambel

Diese Vermietbedingungen gelten regelmäßig in der jeweils gültigen Form der Onlinefassung www.ossur.com/de-de/agb.

I. Gegenstand und Zweck der Vermietung, Mietparteien

Diese Mietbedingungen gelten für alle Angebote und Verträge durch Die Össur Deutschland GmbH mit ihrem Geschäftssitz in 50829 Köln, Melli-
Beese-Straße 11 („Vermieter“), in denen zeitlich befristet bestimmte Produkte unseres Angebots an Dritte (Kunden des Orthopädietechnik-bzw. Me-
dizinprodukte-Fachhandels, hier als „Mieter“ bezeichnet) entgeltlich unter Berücksichtigung der medizinprodukterechtlichen gesetzlichen Vorgaben 
zur Verfügung gestellt werden. Für ausgewiesene Angebote unserer Orthetik-Produkte können abweichende Bedingungen vereinbart werden. Die hier 
beschriebenen Regelungen gelten dann subsidiär.

II. Beginn und Ende der Vermietung

1.  Mietbeginn ist der Zeitpunkt, in dem Mieter den Mietgegenstand abnimmt, nachdem der Vermieter den Mietgegenstand dem Mieter zur Verfügung 
gestellt hat. 

2.  Mietende ist der Zeitpunkt, in dem der Mieter die Mietsache ordnungs- und vereinbarungsgemäß an den Vermieter in dessen Betriebsstätten zu-
rückgibt.

III. Mietzins

Für den Zeitraum der Mietdauer hat der Mieter an den Vermieter den vereinbarten Mietzins zu entrichten. Die Höhe des Mietzinses bestimmt sich nach 
den Angaben in der aktuellen Preisliste des Vermieters. 

IV. Zahlung, Zahlungsbedingungen, Fälligkeit

1.  Die Zahlung (Nettopreis zzgl. Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung in-
nerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewährt der Vermieter 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag, jedoch, sofern in der Rechnung 
ausgewiesen, ohne Kosten für Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird am Tag der Lieferung, Teillieferung oder 
Lieferbereitschaft des Mietgegenstandes ausgestellt. 

2.  Der Mieter kann nur mit einer unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem Mieter, der Vollkaufmann im Sinne des 
HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der 
Vermieter seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI. nicht nachgekommen ist. 

V. Zahlungsverzug

1.  Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt gewordenen Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Mieters gefährdet, so kann der Vermieter Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen 
Rechnungen verlangen, die Auslieferung des Mietgegenstandes zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese 
Rechte stehen dem Vermieter auch zu, wenn der Mieter trotz seiner verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet.

2.  Bei Zahlungsverzug sind vom Mieter Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die 
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

VI. Lieferung des Mietgegenstandes

1.  Den Versand nimmt der Vermieter für den Mieter mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Waren 
werden versichert und geliefert auf der Grundlage CIP INCO-Terms, Version 2000 bzw. der zum Zeitpunkt der Anmietung gültigen Fassung.

2.  Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Mieter ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestä-
tigung über den Liefertermin der Schriftform.

VII. Gewährleistungsbestimmungen für Mietgegenstände, Haftungsbestimmungen

1.  Der Mieter hat den vom Vermieter gelieferten Mietgegenstand abzunehmen. Der Mieter hat die Vertragsgemäßheit des Mietgegenstandes in jedem 
Fall zu prüfen. Es gelten die Bestimmungen des § 377 HGB.

2.  Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang des Mietgegenstandes zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Un-
tersuchung nicht zu finden sind, dürfen nur gegen den Vermieter geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von 6 Monaten, nachdem 
die Ware das Lieferwerk des Vermieters verlassen hat, beim Vermieter eintrifft. Beanstandungen bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerforder-
nis kann nur schriftlich abbedungen werden.

3.  Bei berechtigten Beanstandungen ist der Vermieter nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlie-
ferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des Gegenstandswertes des Mietgegenstandes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder 
dem Vermieter oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer berechtigten 
Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung des Mietgegenstandes. Im Falle verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung kann der Mieter jedoch vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird 
ausgeschlossen, es sei denn, dem Vermieter oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
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 4.  Mängel eines Teils des gelieferten Mietgegenstandes berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teilliefe-
rung für den Mieter ohne Interesse ist.

 5.  Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Vermieter nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den je-
weiligen Zulieferanten des Mietgegenstandes. In einem solchen Fall ist der Vermieter von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen 
den Zulieferanten an den Mieter abtritt. Der Vermieter haftet, wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des 
Vermieters nicht bestehen oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind.

 6.  Für Schäden am Mietgegenstand, die auf unsachgemäßes und/oder ungeeignetes Verwenden desselben zurückzuführen sind, haftet ausschließlich 
der Mieter. Insbesondere zählt hierzu der fehlerhafte Einsatz durch den Mieter oder Dritte, übermäßige Beanspruchung, übermäßige Abnutzung, 
fehlerhafte und nachlässige Benutzung insbesondere durch nicht ausreichend geschultes Personal. Die Hinweise und Montageanleitungen in den 
jeweiligen Produkt-Bedienungsanleitungen des Vermieters sind vom Mieter zu berücksichtigen.

 7.  Die Gefahr für den Untergang, Verlust, Beschädigung oder Zerstörung des Mietgegenstandes trägt der Mieter, soweit nicht ein Verschulden hieran 
durch den Vermieter vorliegt. Der Mieter hat den Vermieter unverzüglich zu informieren, soweit vorgenannte Fälle eingetreten sind. Der Mieter hat 
notwendige Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten unverzüglich durch den Vermieter durchführen zu lassen. Der Mieter haftet in den vorge-
nannten Fällen wie folgt:

  • Übernahme der Wiederherstellungskosten bzw. Reparaturkosten inkl. der Ersatzteilkosten bei unvollständiger Rückgabe des Mietgegenstandes,

  • Übernahme der Reparaturkosten inkl. der Ersatzteilkosten bei Beschädigung des Mietgegenstandes,

  •  Kostenübernahme für die Neubeschaffung in Höhe des Kauf-/Listenpreises bei Verlust oder Totalschaden des Mietgegenstandes, der zu dessen 
Unbrauchbarkeit führt.

 8.  Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten trägt der Ver-
mieter. Dies gilt nicht, wenn die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Mieter den Mietgegenstand nach Lieferung an einen anderen Ort als den 
Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung verbracht hat, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des 
Mietgegenstandes.

 9.  Ist die Mängelrüge unbegründet, sei es, dass kein Mangel vorliegt oder dass keine Haftung eintritt, sind die dem Vermieter daraus entstandenen 
Kosten zu erstatten.

 10.  Der Mieter stellt sicher, dass er die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) 
erfüllt sind. Bei Zweifel des Vorliegens dieser Voraussetzungen durch den Vermieter kann die Lieferung des bereits bestellten Mietgegenstandes 
verweigert werden. Soweit der Mieter durch Veränderung oder Verarbeitung der gelieferten Ware Inverkehrbringer nach den Vorschriften des Medi-
zinproduktegesetzes wird, stellt er den Vermieter von Ansprüchen Dritter, insbesondere von Endverbrauchern bzw. Anwendern und Kostenträgern, 
frei.

VIII. Gebrauchsüberlassungs-Bestimmungen

 1.  Der Mieter überlässt den Mietgegenstand während des Mietzeitraumes ausschließlich geeigneten Anwendern/ Patienten zum bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch. Die Eignung zur zeitweisen Nutzung des Mietgegenstandes bestimmt sich nach den zugrundeliegenden technischen Bestimmun-
gen des Vermieters für den Mietgegenstand und sonstigen Bestimmungen in der Gebrauchsanleitung und dem technischen Informationsmaterial, 
welches dem Mieter begleitend zum Mietgegenstand zur Verfügung gestellt wird. 

 2.  Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die durch eine zweckentfremdete Nutzung des Mietgegenstandes bei Dritten und sonstigen Rechtsgütern 
Dritter entsteht. 

IX. Instandhaltung des Mietgegenstandes

 1.  Der Mieter wird den Mietgegenstand sorgfältig behandeln und in einem funktionstüchtigen, zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand 
erhalten. Er wird die jeweils erforderlichen Reparaturen, Wartungen und Services durch den Vermieter durchführen lassen. 

 2.  Der Mieter wird den Mietgegenstand unter Beachtung der Gebrauchsanleitung und sonstigen Anleitungen des Vermieters verwenden. Er wird diese 
Vorgaben in geeigneter Form dem Anwender/Patienten vermitteln, dem der Mietgegenstand während des Mietzeitraumes überlassen wird.

 3. Der Vermieter übernimmt die Betriebskosten für den Mietgegenstand, soweit dieser den Vorgaben des Vermieters entsprechend genutzt wird.  

X. Eigentum am Mietgegenstand

1.  Der Vermieter ist Eigentümer am Mietgegenstand. Der Mieter wird dem Vermieter oder seinem Beauftragten nach vorheriger Abstimmung die Be-
sichtigung des Mietgegenstandes zur Besichtigung des Zustandes ermöglichen. 

2.  Der Mieter stellt sicher, dass der Mietgegenstand frei von Rechten Dritten genutzt werden kann. Soweit Dritte Ansprüche auf den Mietgegenstand 
geltend machen, hat der Mieter den Vermieter unverzüglich hierüber unter Vorlage von Nachweisen zu unterrichten. Dies gilt insbesondere bei 
bevorstehenden Pfändungsmaßnahmen gegen den Mietgegenstand. Der Mieter erklärt für den Fall der Weitervermietung vorab die Abtretung des 
Mietzins-Anspruches an den Vermieter.

XI. Schutz des Mietgegenstandes vor Gefahren

1.  Der Vermieter kann vom Mieter die ausreichende Versicherung des Mietgegenstandes vor üblichen Gefahren verlangen. In diesem Fall tritt der Mieter 
die entsprechenden Versicherungsansprüche an den Mieter ab, die dieser bereits jetzt annimmt.
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2.  Soweit der Vermieter Entschädigungsleistungen aus Versicherungsfällen gem. Ziff. 1 erhält, werden diese mit Schadensersatzansprüchen des Mie-
ters gegen den Vermieter verrechnet oder dem Mieter zum Ausgleich von Reparaturkosten des Mietgegenstandes ausgekehrt.

3. Der Mieter erklärt vorab die Abtretung von eigenen Ansprüchen gegen den Anwender auf Ersatz von Schäden am Mietgegenstand an den Vermieter. 

XII. Beendigung des Mietverhältnisses 

1.  Das Mietverhältnis kann von beiden Parteien nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer zu jeder Zeit ordentlich zum Wochenende durch schriftliche 
Kündigungserklärung beendet werden. Hierbei gilt die ordnungsgemäße Rückgabe des Mietgegenstandes an den Vermieter als Kündigungserklä-
rung mit sofortiger Wirkung.

2.  Das Mietverhältnis kann von beiden Parteien zu jeder Zeit außerordentlich beendet werden, indem die sofortige Kündigung aus wichtigem Grund 
gegenüber der Vertragspartei erklärt wird. Wichtige Gründe sind insbesondere:

 • Bestehen eines Insolvenzverfahrens oder eines schuldenregulierenden gerichtlichen Verfahrens über das Vermögen einer Partei, 
 •  wesentliche Vertragsverstöße durch die andere Vertragspartei, die auch nach zweimaliger Aufforderung mit angemessener Frist kein vertragsge-

mäßes Verhalten zeigt bzw. vorliegende Vertragsverletzungen nicht beseitigt, 
 • der Mieter befindet sich mit der Mietzahlung von mindestens 2 Raten im Zahlungsrückstand.

3.  Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist der Mietgegenstand vom Mieter an den Vermieter unverzüglich in vertragsgemäßem, sicher verpacktem 
Zustand herauszugeben. Die Rückführung des Mietgegenstandes hat nach den Vorgaben des Vermieters (Lieferschein zum Mietgegenstand) zu 
erfolgen. Die Kosten für die Rückführung des Mietgegenstandes hat der Mieter zu tragen.

4.  Kommt der Mieter mit der Rückgabe der Mietsache in Verzug, kann der Vermieter vom Mieter Nutzungsentschädigung nach den Regelungen des 
BGB verlangen. 

XIII. Geltendmachung von vertraglichen Rechten

Der Mieter ist berechtigt, das Recht auf zeitweise Nutzung des Mietgegenstandes auf Dritte zu übertragen. Insbesondere erklärt der Mieter seine Ein-
standspflicht für Handlungen und dem Verschulden Dritter gegenüber dem Vermieter. Ziff. VIII gilt entsprechend.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wech-
sel- und Urkundenprozesse ist der Sitz des Vermieters in Deutschland, wenn er und der Mieter Vollkaufleute im Sinne des HGB sind. Der derzei-
tige Sitz des Vermieters in Deutschland ist Köln. Die Parteien sind sich darüber einig, dass grundsätzlich die AGB und die Vermietbedingungen 
des Vermieters in der jeweils gültigen Fassung gelten. Die „Konditionsvereinbarung Össur Deutschland GmbH“ besitzt jedoch als individuelle  
Abrede vorrangige Gültigkeit vor den AGB und den Vermietbedingungen. Die AGB und Vermietbedingungen des Vermieters sin in der jeweils gültigen 
Form online verfügbar www.ossur.com/de-de/agb.

XV. Impressum

Der Vermieter kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Mieters in geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Mieter kann die 
Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat. 

XVI. Salvatorische Klausel

Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt, wobei die unwirksa-
me Klausel durch eine wirksame Klausel ersetzt wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt.

XVII. Anwendbares Recht

Auf die gesamte Vertragsbeziehung ist deutsches Recht anwendbar. Soweit in diesen Bestimmungen nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die 
Regeln des HGB.
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